
 

Modelle Ist 
Situation 

Kooperatives 
JobCenter 

(auch räumlich) getrenn-
te Aufgabenwahrneh-

mung 

Zentrum für Arbeit 
(eigene neue Behörde) Option 

Merkmale 

getrennte Zuständigkeiten  
Ziel: Hilfen aus einer Hand 
 
unklare Entscheidungs-
strukturen und Aufsichts-
befugnissen 
 
 
 
 
IT-System der BA 
 
 
Trägerversammlung 
 
Eine gemeinsame Ge-
schäftsführung 

getrennte Zuständigkeiten 
Ziel: Hilfen aus einer Hand 
 
Änderungen zur Ist-
Situation nach dem bisher 
vorgelegten Konzept nicht 
erkennbar 
 
 
 
IT-Systeme BA und Kom-
mune 
 
Kooperationsausschuss 
 
„Eigenverantwortliche 
Geschäftseinheit innerhalb 
der Agentur mit eigenem 
Geschäftsführer“ + Ge-
schäftsführung für kom-
munale Aufgaben 

getrennte Zuständigkeiten 
 
Aufgaben des kommuna-
len Trägers könnten in 
den 19 Städten und Ge-
meinden erledigt werden 
Folge wäre ein großer 
Einfluss auf kommunale 
Aufgabenerledigung 
 
IT-Systeme BA und Kom-
mune 
 
Koordinierungsgremium 
zwischen Kreis und AA 
sinnvoll (keine „echte“ 
Kooperation) 

Innerhalb dieser Behörde 
wird differenziert zwischen 
 
- getrenntem Gesetzes-
vollzug (AA – Kommune): 
Hier wird eine Koordinati-
on erforderlich 
 
- gemeinschaftlichen Ser-
viceleistungen (z.B. erste 
Beratung im front office, 
Datenverwaltung etc): Hier 
kann eine echte Koopera-
tion erfolgen 
 
 
Einheitlicher Bescheid mit 
2 Unterschriften 

Alle Aufgaben liegen beim 
kommunalen Träger: also 
Integration und passive 
Leistungen  
Trotz Weisungsmöglich-
keiten BA/Land: Größt-
möglicher Handlungsspiel-
raum 
 
Unmittelbarer Datenzugriff 

Rechtliche 
Vorausset-
zungen 

 nach Auffassung BMAS/-
BA keine Änderungen 
erforderlich; untergesetz-
lich zulässig 

keine wesentlichen Ände-
rungen 

„Grundlegende Novellie-
rung des SGB II“ 

Änderung SGB II: Strei-
chen von Zulassungs-
Begrenzung und Befris-
tung 

Bewertung 

Widerspricht nach der 
Entscheidung des BVerfG 
dem Grundgesetz und 
kann nur übergangsweise 
fortgesetzt werden 

Widerspricht nach über-
wiegender Ansicht der 
Entscheidung des BVerfG 
 
Zudem: Doppelstrukturen  

Doppelstrukturen 
Nicht bürgerfreundlich:  
- doppelte Antragstellung 
- sich widersprechende 
Entscheidungen möglich 

 Aufbau oder Übernahme 
entsprechender Strukturen 
erforderlich 
 
Forderung: 
Auskömmliche und gesi-
cherte Finanzierung  

 


